
1. Mitbestimmung bei Einstellung von Leiharbeitnehmern

Leiharbeitnehmer unterscheiden sich prinzipiell nicht von eigenen Arbeitnehmern.

Auch sie arbeiten weisungsgebunden und sind in den Betrieb des Entleihers eingeglie-

dert. Sie haben keine schlechteren Rechte als die Stammbelegschaft, verdienen jedoch

aufgrund tariflicher Vereinbarung durch das Zeitarbeitsunternehmen in der Regel – zum

Teil deutlich – weniger als diese, was grundsätzlich zulässig ist. Für sie ist hierbei der im

Entleiherbetrieb gebildete Betriebsrat ebenso wie für eigene Arbeitnehmer zuständig.

Dies bedeutet, dass sich Leiharbeitnehmer nicht nur rat- oder hilfesuchend an den Be-

triebsrat des Betriebs wenden können, in dem sie eingesetzt werden. Dieser ist auch im

Rahmen der Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen zu beteiligen, wenn

Leiharbeitnehmer im Betrieb überhaupt erst eingesetzt werden sollen. 

In Betrieben mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern ist der Be-

triebsrat vor jeder Einstellung zu unterrichten (§ 99 Abs. 1 BetrVG). Soll ein Leiharbeit-

nehmer eingestellt werden, muss der Arbeitgeber ebenfalls den Betriebsrat vor dessen

Tätigkeitsaufnahme hierüber benachrichtigen. Ohne Zustimmung des Betriebsrats

darf der Arbeitgeber den Leiharbeitnehmer nicht beschäftigen. Allerdings kann der

Betriebsrat seine Zustimmung nur aus einem der in § 99 Abs. 2 BetrVG genannten

Gründen verweigern. Hier sind insbesondere genannt

• Verstöße gegen Gesetze, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen

• Besorgnis von Nachteilen für andere Arbeitnehmer des Betriebs oder

• Benachteiligung des (Leih-)Arbeitnehmers selbst
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Unser Seminartipp:
Top-Thema der Betriebsratsarbeit:

Mitbestimmung bei Leiharbeit und  befristeten Arbeitsverträgen 

In der jüngsten Zeit hat sich in vielen Betrieben ein Schwerpunktthema mit gesellschaftspolitischer Dimension herausgebildet, das

viele Betriebsräte nachhaltig beschäftigt: Das Problem der »gespaltenen Belegschaften«.

Von »gespaltenen Belegschaften« wird oft dann gesprochen, wenn es einen Trend weg von der regulären Vollzeitbeschäftigung in

einem unbefristeten Dauerarbeitsverhältnis hin zu anderen Beschäftigungsformen und -ausgestaltungen gibt. Dieses Problem betrifft

sehr viele Betriebe, vor allen Dingen durch die sich weiter verstärkende Tendenz zur Beschäftigung von Leiharbeitnehmern. 

Ein Betriebsrat, der einen verlässlichen Überblick über diese oft kritischen Beschäftigungsformen und seine daran anknüpfenden Mit-

bestimmungsrechte hat, verfügt über einen großen Vorteil.
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Alle genannten Gründe stellen den Betriebsrat vor Schwierigkeiten. Verstöße gegen Ta-

rifverträge und Betriebsvereinbarungen liegen häufig schon deshalb nicht vor, weil

diese keine Regelungen zu Leiharbeit enthalten. Auch Gesetzesverstöße liegen meist

nicht vor. Auch wenn Leiharbeitnehmer für gleiche Arbeit oft viel weniger Geld als die

Stammbelegschaft erhalten, ist dies wegen der Regelung in § 9 Nr. 2 AÜG in der Regel

zulässig. Voraussetzung ist nur, dass ein Tarifvertrag eine solche Abweichung nach

unten vorsieht. Dies ist jedoch oft der Fall. Nachteile für andere Arbeitnehmer des Be-

triebs sind durch Einstellung von Leiharbeitnehmern meist nicht gegeben, zumal die an-

fallende Arbeit auf noch mehr Schultern verteilt wird. Nur eine Austauschkündigung,

bei der eine Stammkraft durch einen Leiharbeitnehmer ersetzt wird, ist unzulässig. 

Betriebsräten, die dem expansiven Einsatz von Leiharbeitnehmern kritisch gegenüber

stehen, bleibt häufig nur eine taktische Zustimmungsverweigerung. Verweigert der

Betriebsrat nämlich seine Zustimmung, muss der Arbeitgeber entweder von der Einstel-

lung absehen oder die Zustimmung durch das Arbeitsgericht ersetzen lassen (§ 99 Abs.

4 BetrVG). Hat der Betriebsrat für sein Vorgehen keinen gesetzlich anerkannten Grund,

wird das Arbeitsgericht die Zustimmung auch ersetzen mit der Folge, dass der Arbeitge-

ber den Leiharbeitnehmer einsetzen darf. Dem Arbeitgeber kommt hierbei § 100

BetrVG zugute. Hiernach darf er den Leiharbeitnehmer vorläufig bis zur gerichtlichen

Klärung einsetzen, wenn dies aus sachlichen Gründen dringend erforderlich ist. Auf-

tragsspitzen, hoher Krankenstand oder betriebliche Sondersituationen können ebenso

solche Gründe darstellen wie ein Arbeitsmarkt, der kurzfristig keine geeigneten Arbeits-

kräfte zur Festanstellung mehr her gibt.

Für viele Betriebsräte gerade größerer Betriebe ist die Einstellung von Leiharbeitneh-

mern Massengeschäft. Hierfür werden häufig Betriebsvereinbarungen zur Regelung

von Leiharbeit mit dem Arbeitgeber abgeschlossen, um zum einen über einen festen

Handlungsrahmen mit klaren Regeln zu verfügen und zum anderen den zeitlichen Auf-

wand für die Abwicklung solcher Personalvorgänge zu reduzieren.  

Fazit: Obwohl die Zustimmung des Betriebsrats zur Einstellung von Leiharbeitnehmern

zwingend erforderlich ist, verfügt der Betriebsrat häufig über keinen gesetzlich

anerkannten Grund dafür, seine Zustimmung zu verweigern. Nur dann, wenn kon-

kret der Austausch der Stammbelegschaft gegen Leiharbeitnehmer nachweisbar

betrieben wird, kann er die Zustimmung wirksam verweigern.
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Seminartipps:
2. Mitbestimmung bei befristeter Beschäftigung

Auch befristet Beschäftigte stehen bis auf den Umstand der Befristung ihres Arbeitsver-

trages gegenüber den unbefristet beschäftigten Mitarbeitern des Betriebs nicht

schlechter. § 4 Abs. 2 TzBfG verbietet sogar ausdrücklich deren Benachteiligung. Glei-

ches gilt für die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. Soll ein Arbeitnehmer befris-

tet eingestellt werden, ist der Betriebsrat hierüber nach § 99 Abs. 1 BetrVG zu

unterrichten. Er hat der befristeten Einstellung sodann zuzustimmen. Erteilt er die Zu-

stimmung ausdrücklich nicht, kann er dies ebenfalls nur aus den in § 99 Abs. 2 BetrVG

genannten Gründen (siehe 1. Seite unten) tun. Da die Befristung von Arbeitsverträgen
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für Fragen rund um Ihren Schulungsanspruch

in den dort festgelegten Grenzen im TzBfG ausdrücklich vorgesehen ist, kann der Be-

triebsrat etwa nicht mit dem Argument widersprechen, die unbefristete Einstellung

wäre für den Arbeitnehmer vorteilhafter. 

Ein starkes Mitbestimmungsrecht ergibt sich allerdings dann, wenn der Arbeitgeber

bei laufenden Befristungen im Betrieb neue Mitarbeiter zusätzlich unbefristet auf Stel-

len einstellen will, auf die sich auch bereits befristet Beschäftigte beworben haben,

deren Bewerbungen jedoch abgelehnt worden sind. Der Betriebsrat kann in diesem Fall

der Einstellung nach § 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG widersprechen und damit den Vorrang der

bereits befristet Beschäftigten betonen. Voraussetzung hierfür ist allerdings die fachli-

che Eignung für die konkrete Stelle. Der Arbeitgeber ist hierauf jedoch nicht zwingend

verpflichtet den befristet Beschäftigten auf die unbefristete Stelle zu setzen. Vielmehr

kann er auch von der Einstellung insgesamt absehen und zudem die Befristung auslau-

fen lassen. 

Kein Mitbestimmungsrecht besteht für den Betriebsrat bei der Frage, ob das Arbeitsver-

hältnis mit dem befristet Beschäftigten über das Befristungsende hinaus – befristet

oder unbefristet – fortgesetzt werden soll. Denn der Ablauf einer vereinbarten Befris-

tung ist keine Kündigung. Vielmehr endet das Arbeitsverhältnis automatisch, ohne dass

es einer Anhörung oder Zustimmung des Betriebsrats bedarf. 

Fazit: Der Betriebsrat hat leider nur wenig Möglichkeiten, der Einstellung von befristet

beschäftigten Mitarbeitern zu widersprechen oder sogar deren unbefristete Ein-

stellung zu erreichen. Nur in dem Fall, in dem bereits befristet Beschäftigte bei

Neueinstellungen trotz ihrer Eignung für die ausgeschriebene Stelle übergangen

werden, kann der Betriebsrat mit Aussicht auf Erfolg den Neueinstellungen wider-

sprechen. Beim Auslauf einer Befristung verfügt er über kein Mitbestimmungs-

recht, weil keine Kündigung vorliegt.

zurück zur Übersicht

3. Zusammenarbeit zwischen den Betriebspartnern

In der Betriebsratsarbeit werden Lösungen oft in der offenen, problemorientierten 

Kommunikation zwischen den Betriebspartnern gefunden. Auch ein Arbeitgeber kann 

kein Interesse an einer nachhaltigen Spaltung der Belegschaft in die unterschiedlichsten 

Arbeitnehmergruppen haben. Ebenso sollte der Betriebsrat ein offenes Ohr für das hinter 

der konkreten Gestaltung liegende Anliegen des Arbeitgebers haben.

Vielleicht gelingt es ihm durch überzeugende Argumente und maßvolles Entgegenkom-

men, eine Lösung zum Besten der Kolleginnen und Kollegen und des Betriebs zu gestal-

ten.

Viel Erfolg bei Ihrer Betriebsratsarbeit wünscht Ihnen Ihr Poko-Team!
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Seminargebühr: 795,00 Euro zzgl. 
gesetzl. MwSt. und Hotelkosten

Webcode: 060

Termin 2010:
12.10. – 14.10. Heidelberg/

Leimen 060AA10

Für mehr Infos klicken Sie hier!
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